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Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
liebe Mandantinnen, liebe Mandanten, 
 
 
nahazu alle Jahresabschlüsse 2008 sind erstellt. 
 
Wir sind bereits dabei die Abschlüsse 2009 zu fertigen.  
 
Daneben haben wir die Aufgabe, in den ersten Monaten des Jahres die Jahresabschlüsse unserer großen 
Mandanten zu prüfen. 
 
Aber auch mehere Hundert Einkommensteuererklärungen wollen erstellt sein. 
 
Unsere Mitarbeiter haben sich fachlich fit gemacht und bilden sich laufend fort, um auf den neusten Stand 
zu sein. 
 
Seit Januar habe ich einen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater  Herrn Andreas Wolf, angestellt. 
 
Er ist unter der Durchwahl 8446-40 erreichbar 
 
 
 
 
 
 
 
Bis bald 
Ihr 

 

 

 
 

Ulrich Kallfass 

 



 

 

Termine Februar 2010 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung5 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Gewerbesteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 

Grundsteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 

Sozialversicherung6 24.2.2010 entfällt entfällt 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 22.2.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine März 2010 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 

Umsatzsteuer4 10.3.2010 15.3.2010 6.3.2010 

Sozialversicherung5 29.3.2010 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 

folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 24.3.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

der Schuldner die Leistung verweigert, 

besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2008: 
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 % 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

Auswirkungen der Gewinnänderung einer Personengesellschaft auf die Gesellschafter 

Maßgeblich für die Feststellung des Gewinns einer Personengesellschaft und seine Verteilung auf die Gesellschafter ist der Bescheid 
über die einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung. Kommt es zu einer Änderung der Besteuerungsgrundlagen, ist für jeden 
Beteiligten getrennt zu prüfen, ob sich seine Besteuerungsgrundlagen erhöhen oder verringern. 

Eine nachträglich bekannt gewordene veränderte Gewinnverteilungsabrede mit einer Gewinnerhöhung für einen Gesellschafter führt 
deshalb zu einer Verminderung des Gewinnanteils bei einem anderen Gesellschafter. Der daraufhin zu ändernde 
Gewinnfeststellungsbescheid ist für die Beteiligten ein Grundlagenbescheid. Die darin festgestellten Ergebnisse wirken sich auf die 
individuell festzusetzende Einkommensteuer der beteiligten Gesellschafter aus. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Raucherpausen ohne Ausstempeln rechtfertigen fristlose Kündigung 

Ist in einem Betrieb verbindlich geregelt, dass bei Einlegung einer Raucherpause „auszustempeln“ ist, so 
kann der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer, der sich nicht daran hält, fristlos kündigen. 

Einer kaufmännischen Angestellten wurde fristlos gekündigt, nachdem festgestellt worden war, dass sie 
(entgegen einer betrieblichen Anweisung) Raucherpausen einlegte, ohne auszustempeln. Das 
Arbeitsgericht Duisburg hielt die Kündigung für gerechtfertigt. Ein Anspruch auf bezahlte Raucherpausen 
bestehe nicht. Sei für eine Raucherpause auszustempeln, so bedeute dies, dass Raucherpausen nicht zur 
bezahlten Arbeitszeit gehören. Bediene ein Arbeitnehmer die vorgeschriebene Zeiterfassung nicht, so 
veranlasse er den Arbeitgeber, ihm Entgelt zu zahlen, ohne die geschuldete Leistung erbracht zu haben. 
Verstöße in diesem Bereich rechtfertigten eine fristlose Kündigung. Erledige ein Arbeitnehmer während 
der Arbeitszeit private Angelegenheiten, ohne wie für Arbeitsunterbrechungen vorgesehen in der 
Arbeitszeiterfassung eine entsprechende Korrektur vorzunehmen, so rechtfertige dies auch ohne 
vorangehende Abmahnung den Ausspruch einer Kündigung. Das Fehlverhalten sei nicht deshalb als 
gering einzustufen, weil es sich jeweils nur um wenige Minuten gehandelt habe. Die wenigen Minuten 
für eine Raucherpause addierten sich zu einem erheblichen Zeitverlust. Würde man argumentieren, der 
Schaden sei gering, gäbe es letztlich keine Grenze mehr, bei der man von einer Unzumutbarkeit 
ausgehen könnte. Darüber hinaus sprächen Gründe der Generalprävention für das gefundene Ergebnis. 

Rechtsfolgen bei illegaler Beschäftigung 

Täuschen die Beteiligten eines Beschäftigungsverhältnisses einen Subunternehmervertrag vor und werden 
deshalb für den Beschäftigten keine Sozialversicherungsbeiträge und keine Lohnsteuer abgeführt, handelt 
es sich um einen Fall illegaler Beschäftigung, bei dem für die Nachberechnung der 
Sozialversicherungsbeiträge von einer Nettolohnvereinbarung auszugehen ist. Dies hat das 
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz entschieden. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig, 
weil das Gericht die Revision zum Bundessozialgericht zugelassen hat. 

Streitig war die Rechtmäßigkeit eines Beitragsbescheids, mit dem die beklagte Sozialversicherung vom 
Kläger Gesamtsozialversicherungsbeiträge in Höhe von ca. 10.000 € für die Beschäftigung eines 
Baggerfahrers nachforderte. Der Kläger berief sich darauf, zwischen ihm und dem Baggerfahrer habe 
ein „Subunternehmervertrag“ bestanden, so dass der Beschäftigte kein Arbeitnehmer gewesen sei. Die 
Umstände sprachen allerdings für eine abhängige Beschäftigung. 

Das Gericht bestätigte die Zahlungspflicht des Auftraggebers. Die bei dem Kläger durchgeführte Prüfung 
habe ergeben, dass er seiner Meldepflicht, seiner Pflicht zur Abführung der 
Gesamtsozialversicherungsbeiträge für den Beschäftigten sowie seinen Aufzeichnungs- und 
Nachweispflichten nicht nachgekommen ist. Demnach seien die Gesamtsozialversicherungsbeiträge zu 
Recht nachgefordert worden. 
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Dabei habe der Sozialversicherungsträger die Berechnung der Beitragsforderung auch korrekt 
vorgenommen. Insbesondere sei er zu Recht davon ausgegangen, dass bei der Beitragsberechnung die 
vom Kläger gezahlten Beträge im Sinne eines Nettoarbeitsentgelts zugrunde zu legen waren. Der Begriff 
des illegalen Beschäftigungsverhältnisses sei im Gesetz zwar nicht näher definiert, im Wege der 
Auslegung lasse er sich aber dahin gehend konkretisieren, dass darunter diejenigen 
Beschäftigungsverhältnisse zu verstehen sind, bei denen die jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen nicht befolgt werden. 

Zu Recht habe der Sozialversicherungsträger der Beitragsberechnung die Lohnsteuerklasse VI zugrunde 
gelegt. Schließlich habe die Sozialversicherung zu Recht angenommen, dass bei der Berechnung des 
maßgeblichen Bruttolohns im Rahmen des sog. Abtastverfahrens nur einmal eine Beitragserhebung auf 
das als vereinbart anzusehende Nettoarbeitsentgelt stattzufinden hat. Würde man hingegen die auf 
dieser Grundlage ermittelte Steuernachzahlung wiederum als beitragsrechtlich relevanten geldwerten 
Vorteil einstufen und nochmals als Grundlage einer Beitragsforderung gegenüber dem Arbeitgeber 
heranziehen, entstünde eine „unendliche Spirale“, die dazu führen würde, dass eine konkrete 
Beitragspflicht nicht zu ermitteln wäre. 

Abschließend hat es das Gericht auch nicht beanstandet, dass die Sozialversicherung Säumniszuschläge 
auf die zu zahlenden Beiträge erhoben hat. 

Anrechenbare Erbschaftsteuer aus früheren Schenkungen 

Mehrere Schenkungen innerhalb von 10 Jahren werden erbschaftsteuerlich zusammengefasst. Auch der 
Erbfall wird in den 10-Jahreszeitraum einbezogen. 

Auf die nach dem letzten Erwerb festgesetzte Steuer sind Steuern aus den früheren Erwerben 
anzurechnen. Maßgeblich für die Höhe des Anrechnungsbetrags ist nicht die früher tatsächlich gezahlte, 
sondern die bei zutreffender Beurteilung der Sach- und Rechtslage festzusetzende Steuer. 

Folgender Fall verdeutlicht dies: 

Bei der Festsetzung der Schenkungsteuer hatte das Finanzamt im Rahmen einer Schenkung von der 
Mutter an ihre Tochter einen Freibetrag unberücksichtigt gelassen. Dadurch wurde eine um 800 € zu 
hohe Schenkungsteuer festgesetzt. Bei der später - aber innerhalb des 10-Jahreszeitraums - 
angetretenen Erbschaft beantragte die Tochter, die von ihr früher gezahlte, aber zu hoch festgesetzte 
Schenkungsteuer auf die jetzt zu zahlende Erbschaftsteuer anzurechnen. Das Finanzamt berücksichtigte 
aber nur die auf der Basis einer richtigen Steuerfestsetzung beruhende niedrigere Steuer. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Besteuerung wesentlicher Beteiligungen an Kapitalgesellschaften bei Aufgabe der unbeschränkten 
Steuerpflicht durch Wegzug in das Ausland 

Falls Sie Ihren Wohnsitz in das Ausland verlegen wollen, sollten Sie wissen, dass mit Wegzug Ihre 
unbeschränkte Steuerpflicht endet. Halten Sie zu diesem Zeitpunkt eine wesentliche Beteiligung an einer 
Kapitalgesellschaft, führt dies auch ohne Veräußerung der Anteile zu einer Besteuerung. 

Diese Regelung verstößt weder gegen Verfassungsrecht noch gegen Bestimmungen des bilateralen 
Doppelbesteuerungsabkommens oder EU-Recht. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Ermäßigter Steuersatz bei Abfindungszahlungen in Teilbeträgen 

Voraussetzung für die Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes ist eine Zusammenballung von 
Einkünften. Eine solche Zusammenballung ist z. B. dann nicht gegeben, wenn die Auszahlung in 
mehreren Kalenderjahren erfolgt. 

Dass davon abgewichen werden kann, zeigt folgender Fall: Arbeitnehmer und Arbeitgeber hatten im 
Rahmen eines Auflösungsvertrags eine Abfindungszahlung von 77.257 € vereinbart. Diese 
Abfindungszahlung wurde absprachewidrig vom Arbeitgeber in zwei Teilbeträgen ausbezahlt, nämlich im 
September 2006 in Höhe von 1.000 € und im Januar des nachfolgenden Jahres in Höhe des 
Restbetrags von 76.257 €. Das Finanzamt war der Auffassung, dass hier eine Zusammenballung von 
Einkünften nicht mehr gegeben sei und unterwarf die Abfindungszahlung im Januar 2007 dem vollen 
Steuersatz. 
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Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist die zunächst zugeflossene minimale Teilleistung unschädlich 
für die Inanspruchnahme der Tarifvergünstigung. Wo genau die Grenze für eine solche „geringfügige“ 
Teilleistung liegt, ließ das Gericht offen. 

Freiwillige Übernahme von Verbindlichkeiten führt nicht zu einer Erhöhung des Auflösungsverlusts bei 
Liquidation einer GmbH 

Der Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (bei wesentlicher 
Beteiligung) wird als Unterschiedsbetrag zwischen dem erzielten Veräußerungspreis einerseits und der 
Summe aus Anschaffungskosten der Beteiligung und Veräußerungskosten andererseits ermittelt. Dieser 
Grundsatz gilt bei der Ermittlung eines Auflösungsverlusts, z. B. bei Liquidation einer GmbH, ebenso. Als 
Veräußerungspreis ist der gemeine Wert des zugeteilten oder zurückgezahlten Vermögens anzusetzen. Zu 
den Anschaffungskosten gehören nicht nur die zum Erwerb der Beteiligung aufgewendeten Beträge, 
sondern auch nachträgliche Aufwendungen des Anteilseigners, soweit sie durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind und keine Werbungskosten oder Veräußerungskosten sind. 

Das Niedersächsische Finanzgericht entschied, dass die freiwillige Übernahme von Verbindlichkeiten bei 
der Ermittlung eines Auflösungsverlusts nur zu berücksichtigen ist, wenn sie durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Im Urteilsfall war dies nicht so. Der Auflösungsverlust erhöht sich 
nicht um den Betrag der freiwilligen Übernahme der Verbindlichkeiten. 

Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Zahlungen liegen vor, wenn durch die freiwillige 
Übernahme von Verbindlichkeiten z. B. die Insolvenz über das Gesellschaftsvermögen abgewendet wird. 
Oder wenn die Zahlungen der geschäftlichen Reputation des Anteilseigners bzw. der Verwirklichung 
weiterer geschäftlicher Unternehmungen in Bezug auf die GmbH dienen. 

Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden. 

. 

Untreue eines GmbH-Geschäftsführers durch Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen nach 
Abschaffung des Eigenkapitalersatzrechts 

Durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 
(MoMiG) ist Ende 2008 das sogenannte Eigenkapitalersatzrecht abgeschafft worden. 

Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit diese Gesetzesänderungen Auswirkungen auf die Strafbarkeit 
von GmbH-Geschäftsführern haben, die eigenkapitalersetzende Darlehen zurückgezahlt haben. 

Eine Strafbarkeit wegen Untreue ist in der Variante des Treubruchtatbestands allein aufgrund der 
Rückgewähr eigenkapitalersetzender Gesellschafterdarlehen oder gleichstehender Leistungen auch 
rückwirkend entfallen. 

Führt die Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen oder diesen gleichstehenden Leistungen allerdings für 
den Geschäftsführer erkennbar zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft bzw. vertieft diese, so besteht 
die Strafbarkeit des GmbH-Geschäftsführers wegen Untreue in der Variante des existenzvernichtenden 
Eingriffs auch nach Abschaffung des Eigenkapitalersatzrechts weiter. 

(Quelle: Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart) 

Jahresabschluss 2008 zum 31.12.2009 veröffentlicht? 

Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2007 begonnen hatten, endete am 31.12.2009 die Frist zur 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses z. B. einer GmbH oder einer GmbH & Co. KG. Bis zu diesem 
Stichtag mussten diese Unternehmen ihren Jahresabschluss 2008 beim elektronischen Bundesanzeiger 
einreichen. 

Kapitalgesellschaften müssen nach Inkrafttreten des Gesetzes über elektronische Handelsregister und 
Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) mit Ordnungsgeldern rechnen, wenn 
sie ihre Jahresabschlüsse nicht einreichen. 

Das Bundesamt für Justiz wird die Kapitalgesellschaften und auch die GmbH & Co. KGs von Amts 
wegen auffordern, den Jahresabschluss für nach dem 31.12.2007 begonnene Geschäftsjahre innerhalb 
von sechs Wochen einzureichen und ein Ordnungsgeld androhen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig 
eine Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird. 
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Das Ordnungsgeld beträgt bei erstmaligem Nichtnachkommen der Veröffentlichung mindestens 
2.500 €. Wenn nicht veröffentlicht wird, kann es mehrfach festgesetzt werden und bis zu 25.000 € 
betragen. 

Familienversicherung für Ehegatten, Lebenspartner, Kinder und Enkelkinder 

Falls Sie keine eigene Krankenversicherung abgeschlossen haben und „familienversichert“ sind, sollten 
Sie die Neuerungen ab 1.1.2010 kennen: 

Ehegatten, Lebenspartner und Kinder sind u. a. nur dann beim Ehegatten, Lebenspartner, dem Vater 
oder bei der Mutter als Familienangehörige versichert, wenn ihr Gesamteinkommen regelmäßig ein 
Siebtel der monatlichen Bezugsgröße von 2.555 € (ab 2010) nicht überschreitet. Sie sind als 
Familienangehörige versichert, wenn Ihr Gesamteinkommen monatlich 365 €, jährlich 4.380 € nicht 
überschreitet. Mitversichert sind auch Enkelkinder, wenn deren Einkommen die vorgenannten Grenzen 
nicht überschreitet und deren Vater oder Mutter als Kind bei den Eltern familienversichert ist. 

Familienversichert sind Sie auch, wenn Sie im Rahmen geringfügiger Beschäftigungen monatlich nicht 
mehr als 400 € (jährlich 4.800 €) Gesamteinkommen beziehen und Anspruch auf Familienhilfe haben. 

Nachweis eines niedrigeren Arbeitseinkommens kann nur durch Vorlage des 
Einkommensteuerbescheids geführt werden 

Falls Sie als Selbstständiger freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, sollten Sie 
beachten, dass Sie den Nachweis Ihres Einkommens gegenüber der Krankenkasse nur durch Vorlage 
eines Einkommensteuerbescheids führen können. 

Dies verdeutlicht der folgende Fall: 

Für die Berechnung der Versicherungsbeiträge im Jahre 2003 hatte eine AOK bei einem Selbstständigen 
die damals geltende Beitragsbemessungsgrenze zugrunde gelegt. Im Dezember 2002 beantragte der 
Kläger unter Hinweis auf eine verschlechterte Einkommenslage die Herabsetzung der von ihm zu 
zahlenden Beiträge. Er fügte eine betriebswirtschaftliche Auswertung vom November 2002 und die 
Einkommensteuererklärung für das Jahr 2001 bei. Zu einem späteren Zeitpunkt übersandte er noch eine 
Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2001 sowie eine betriebswirtschaftliche 
Auswertung für das Jahr 2002. Eine von ihm angekündigte Übersendung des nächsten 
Einkommensteuerbescheids unterblieb. Daraufhin setzte die AOK auch für das Jahr 2004 die Beiträge 
unter Zugrundelegung der Beitragsbemessungsgrenze fest. Der Kläger war damit nicht einverstanden 
und verwies unter Vorlage einer Kopie seiner Einkommensteuererklärung auf negative Einkünfte im 
Kalenderjahr 2002 sowie auf eine nochmals verschlechterte Situation im Jahre 2003. Streitig war die 
Beitragsberechnung für die Zeit, für die der Kläger keinen Einkommensteuerbescheid vorgelegt hat. 

Das Bundessozialgericht entschied, dass der Nachweis eines niedrigeren Arbeitseinkommens nur durch 
Vorlage des Einkommensteuerbescheids geführt werden kann. 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2010 beantragen 

Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
sowie der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein Antrag auf 
Fristverlängerung ab 2010 auch für Sie an, wenn Sie Ihre Voranmeldungen bisher monatlich oder 
vierteljährlich abgegeben haben. 

Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 

das Kalendervierteljahr, 

der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2009 mehr als 7.500 € 
betragen hat. 

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von 
der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 

Wenn sich im Jahr 2009 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch 
Abgabe der Voranmeldung Januar 2010 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2010 bis 
zum 10.2.2010 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung 
für 2010 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2010 einen Antrag beim Finanzamt stellen. 
Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig. 
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Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass Sie eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der 
Summe der Vorauszahlungen für 2009 anmelden und bis zum 10.2.2010 leisten. Diese 
Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2011 fällige Vorauszahlung für Dezember 2010 
angerechnet. 

Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2010 grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden müssen. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 

Falls Sie Vierteljahreszahler sind, müssen Sie keine Sondervorauszahlung entrichten. Für Sie gilt die für 
ein Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich 
die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 12.4.2010 zu 
stellen. 

Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt bis 30.6.2010 auch für die abzugebenden 
Zusammenfassenden Meldungen. Ein einmal gestellter und genehmigter Antrag gilt so lange fort, bis 
der Unternehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 

Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der 
Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat 
Voranmeldungszeitraum. 

Die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts setzt voraus, dass 
diese auf privatrechtlicher Grundlage tätig werden 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts (z. B. Städte und Gemeinden) unterliegen nur mit ihren 
Betrieben gewerblicher Art der Umsatzsteuer. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind Betriebe 
gewerblicher Art nur dann Unternehmer, wenn sie „wirtschaftlich“ tätig sind. Eine wirtschaftliche 
Betätigung setzt voraus, dass der Betrieb gewerblicher Art Leistungen gegen Entgelt auf privatrechtlicher 
Grundlage erbringt und nicht auf Grundlage der eigens für ihn geltenden öffentlich-rechtlichen 
Regelungen tätig wird. Damit gewährleistet der Bundesfinanzhof, dass Betriebe gewerblicher Art 
umsatzsteuerlich privaten Unternehmern gleichgestellt werden und sie umsatzsteuerlich keinen 
Wettbewerbsvorteil haben. 

Entgelte für die Betreuung von Zivildienstleistenden, die im sozialen Bereich eingesetzt sind, sind 
von der Umsatzsteuer befreit 

Nach dem EU-Recht sind weiter gehend als nach nationalem Recht von der Umsatzsteuer befreit auch 
die eng mit der Sozialfürsorge oder der sozialen Sicherheit verbundenen Leistungen. Unter diese 
Befreiung fallen nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch Entgelte, die ein Verein dafür erhält, dass 
er den Einsatz von Zivildienstleistenden bei anerkannten oder noch anzuerkennenden 
Beschäftigungsstellen ermöglicht. Voraussetzung ist, dass der Verein nicht nur Geschäftsführungs- und 
Verwaltungsleistungen erbringt, sondern Einrichtungen bei der Anerkennung als Beschäftigungsstelle und 
bei der Zuweisung von Zivildienstleistenden unterstützt. Die Zivildienstleistenden müssen darüber hinaus 
bei der Beschäftigungsstelle im sozialen Bereich eingesetzt werden. Einsätze in den Bereichen Umwelt- 
oder Naturschutz oder Landschaftspflege führen nicht zur Steuerfreiheit; sie können aber zur Anwendung 
des ermäßigten Umsatzsteuersatzes führen. 

Frist für Zusammenfassende Meldung wird ab Juli 2010 verkürzt 

Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Vorgaben der EU umsetzen soll. Eine 
der Vorgaben der EU ist, die Frist zur Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen bei 
innergemeinschaftlichen Warenlieferungen und Lieferungen zu verkürzen. 

Der Entwurf sieht vor, dass ein Unternehmer bis zum 25. Tag nach Ablauf jedes Kalendermonats 
(Meldezeitraum), in dem er innergemeinschaftliche Warenlieferungen ausgeführt hat, dem 
Bundeszentralamt für Steuern eine Meldung (Zusammenfassende Meldung) nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz zu übermitteln, in der er die entsprechenden Angaben zu machen hat. 

Soweit die Summe der Bemessungsgrundlagen für innergemeinschaftliche Warenlieferungen weder für 
das laufende Kalendervierteljahr noch für eines der vier vorangegangenen Kalendervierteljahre jeweils 
mehr als 50.000 € beträgt, kann die Zusammenfassende Meldung bis zum 25. Tag nach Ablauf des 
Kalendervierteljahres übermittelt werden. 

Übersteigt die Summe der Bemessungsgrundlage für innergemeinschaftliche Warenlieferungen und für 
Lieferungen im Laufe eines Kalendervierteljahres 50.000 €, hat der Unternehmer bis zum 25. Tag nach 
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Ablauf des Kalendermonats, in dem dieser Betrag überschritten wird, eine Zusammenfassende Meldung 
für diesen Kalendermonat und die bereits abgelaufenen Kalendermonate dieses Kalendervierteljahres zu 
übermitteln. 

Vom 1. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2011 tritt an die Stelle des Betrags von 50.000 € der Betrag 
von 100.000 €. 

Für Unternehmer, die im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtige sonstige Leistungen ausgeführt 
haben, für die sie für in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Leistungsempfänger die Steuer dort 
schulden, gilt Ähnliches. 

Hinweis: Die voraussichtlich am 1.7.2010 in Kraft tretende Regelung wird in der Praxis Probleme 
aufwerfen. Falls Dauerfristverlängerung zur Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen beantragt worden 
ist, fallen die Abgabefristen auseinander. Betroffene Unternehmen müssen ab Juli 2010 die 
Buchführungsunterlagen erheblich früher bei ihrem Steuerberater einreichen. 

Keine eigenhändige Unterschrift bei Vorsteuervergütungsantrag nötig 

Der Antrag auf Vorsteuervergütung muss nicht zwingend vom Unternehmer unterschrieben werden. Er 
kann auch von einem Bevollmächtigten unterzeichnet werden. 

(Quelle: Urteil des Europäischen Gerichtshofs). 

Hinweis: Das bisher bestehende Papierverfahren bei Vorsteuervergütungsanträgen für im 
Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer wird auf ein elektronisches Verfahren umgestellt. 

Die Anträge sind nicht mehr unmittelbar im Mitgliedstaat der Vergütung einzureichen. Der nicht im 
Mitgliedstaat der Vergütung Ansässige muss einen elektronischen Vergütungsantrag über das vom 
Ansässigkeitsmitgliedstaat einzurichtende elektronische Portal an den Mitgliedstaat der Vergütung 
richten. Im Inland ansässige Unternehmer müssen ihre Anträge ab 2010 über ein elektronisches Portal 
zunächst dem Bundeszentralamt für Steuern zur Vollständigkeits- und Zulässigkeitsprüfung (insbesondere 
Unternehmereigenschaft des Antragstellers) übermitteln. Die Mindestbeträge für die Antragstellung 
betragen 50 € für Jahresanträge (bisher 25 €) und 400 € für Dreimonatsanträge und für Anträge, die 
mehr als drei Monate aber weniger als ein Jahr betreffen (bisher 200 €). 

Die Vorlage von Originalrechnungen und Einfuhrdokumenten ist nicht mehr zwingend. Der 
Vergütungsmitgliedstaat kann (in allen Fällen) verlangen, dass der Antragsteller zusammen mit dem 
Vergütungsantrag elektronisch eine Kopie der Rechnung oder des Einfuhrdokuments einreicht, falls die 
Bemessungsgrundlage mindestens 1.000 € beträgt. Der Vergütungsantrag muss dem 
Ansässigkeitsmitgliedstaat spätestens am 30. September des auf den Vergütungszeitraum folgenden 
Kalenderjahres vorliegen (bisher 30. Juni des Folgejahres). 

Der Ansässigkeitsmitgliedstaat hat innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Vergütungsantrags diesen 
an den Vergütungsmitgliedstaat weiterzuleiten. Erfolgt die Vergütung erst nach Ablauf von 4 Monaten 
(bei Nachfragen der Finanzbehörde bis zu 8 Monate zuzüglich der Erstattungsfrist von 10 Tagen), ist der 
Vergütungsbetrag zu verzinsen. 

Umsatzsteuerpflicht bei Überlassung von Pkw an Handelsvertreter 

Ein Produzent von Haushaltswaren vertrieb seine Waren über selbstständige Gruppenberaterinnen 
(Handelsvertreter) und stellte diesen geleaste Pkws mit Versicherungsschutz zur Verfügung. 
Gruppenberaterinnen mit hohen Umsätzen wurde ein höherwertiger Pkw zur Verfügung gestellt. 

Das Finanzamt sah in der Leasingrate für die Überlassung der Fahrzeuge eine Zusatzprovision und 
unterwarf sie der Umsatzsteuer. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Auffassung. Da ein privates Nutzungsverbot nicht überwacht 
wurde, bejahte das Gericht einen der Umsatzsteuer unterliegenden tauschähnlichen Umsatz. Wäre die 
Nutzung der Pkw hinreichend überwacht worden, hätte es sich bei der Überlassung der Pkw um eine 
sogenannte Beistellung zu den übrigen erbrachten Leistungen gehandelt, die nicht der Umsatzsteuer 
unterliegt. 


